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Wegen des Feiertages „Pfingstmontag" ist der Annahme-
schluss für redaktionelle Beiträge für die Kalenderwoche 23 
bereits am Freitag, 29. Mai 2020, 9 Uhr. 
Anzeigenschluss ist am Dienstag, 2. Juni 2020, um 9.00 
Uhr. Wir bitten Sie, dies zu beachten.  Der Verlag

ACHTUNG!  Geänderter Redaktionsschluss!

Gesamtgemeinde
Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Aus gegebenem Anlass wird an dieser Stelle nochmals aus-
drücklich hervorgehoben, dass Termine für eine persönliche 
Vorsprache im Rathaus seit dem 11. 5. 2020 nur durch vor-
herige Anmeldung per Telefon oder Mail vereinbart werden 
können. Bitte sehen Sie davon ab, zu diesem Zweck persönlich 
zu erscheinen!
Die Terminvereinbarung erfolgt direkt über die einzelnen 
SachbearbeiterInnen; der gleichzeitige Aufenthalt von Besu-
chern im Rathaus wird auf eine maximale Zahl beschränkt. 
Weiterhin ist zu beachten:
–  jede/r BesucherIn sollte eine Selbsterklärung abgeben, dass 

sie/ er keine relevanten Symptome hat und nicht mit Er-
krankten in Kontakt stand. Diese Information dient auch der 
Rückverfolgung von möglichen Kontaktpersonen,

–  mindestens beim Betreten des Rathauses sind die Hände zu 
desinfizieren. Im Foyer des Rathauses wurde eine Möglich-
keit zur Handdesinfektion geschaffen,

–  für alle Besucher des Rathauses gilt Maskenpflicht. D.h., je-
der Besucher hat eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Der Zutritt ist nur unter dieser Voraussetzung gestattet. Als 
Mund-Nasen-Bedeckung gelten die zertifizierten Mund-Na-
sen-Schutz (MNS)- und Filtering Face Piece (FFP)-Masken 
sowie Alltagsmasken,

–  weiterhin gelten die bekannten Abstands- und Hygienere-
geln.

An allen Arbeitsplätzen mit regelmäßigem Publikumsverkehr 
wurden Plexiglas-Scheiben als Infektionsschutz angebracht. 
Sollte in einzelnen Büroräumen der erforderliche Mindestab-
stand nicht eingehalten werden können, wird das Gespräch in 
eine passende Räumlichkeit verlegt.
Das Durchwahlverzeichnis ist auch in dieser Ausgabe des 
Mitteilungsblattes wieder abgedruckt.

Aktuelle Informationen zur Coronapandemie, Stand: 18. 5. 2020
1.) Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Siehe hierzu den Extrabericht auf dieser Seite. Am Freitag, 22. 5. 
2020, ist die Gemeindeverwaltung geschlossen.

2.) Standesamtliche Eheschließungen
Standesamtliche Trauungen sollen nach Möglichkeit auf die Zeit 
nach der Aufhebung der Kontaktverbote verschoben werden. In be-
gründeten Notfällen sind Ausnahmen möglich. Diese Nottrauun-
gen finden dann im Großen Sitzungssaal des Rathauses statt und zu 
ihnen sind nur das Brautpaar und die Standesbeamtin zugelassen. 
Auch auf dem Rathausvorplatz oder andernorts darf es wegen einer 
Trauung zu keinerlei Menschenansammlungen kommen.
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Erlass vom 14. 5. 2020 
ausdrücklich bestätigt, dass die Gemeinden bezüglich der Durch-
führung von standesamtlichen Trauungen über die konkreten 
Schutzvorkehrungen vor Ort aufgrund der Gesundheitsgefährdung 
durch das Corona-Virus in eigener Zuständigkeit zu entscheiden 
haben. Die vorstehend dargestellte Entscheidung ergibt sich aus der 
Lage des Trauzimmers inmitten des Rathauses; die Sicherstellung 
der uneingeschränkten Funktionsfähigkeit der Verwaltung muss 
auch weiterhin allererste Priorität genießen.
3.) Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen
Das Kultusministerium hat die Höchstteilnehmerzahl an Bestat-
tungen, Urnenbeisetzungen und Totengebeten unter freiem Him-
mel mit Verordnung vom 3. 5. 2020 auf 50 festgesetzt. Bestatter und 
weitere Mitarbeiter sind hierbei nicht mitzuzählen, sofern sie mit 
der Trauergemeinde nicht in unmittelbaren Kontakt kommen. Das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen. Wo immer 
möglich, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern von Person zu Per-
son einzuhalten; ausgenommen sind Personen, die in häuslicher Ge-
meinschaft miteinander leben. Bei der Verwendung von Gegenstän-
den, die im Rahmen der Feier zum Einsatz kommen, muss die Gefahr 
einer Ansteckung soweit wie möglich reduziert werden. Die Verant-
wortung für die Umsetzung dieser Vorgaben liegt in erster Linie bei 
den Angehörigen. Darüber hinaus haben sich die Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften dazu verpflichtet, die genannten Erfordernisse 
im Rahmen ihres Selbstorganisationsrechts umzusetzen (wir berich-
teten). Für den Fall, dass Verstöße gegen diese Vorgaben zu befürch-
ten sind, räumt die Verordnung der Ortspolizeibehörde ausdrücklich 
das Recht ein, weitergehende Einschränkungen zu verfügen.
Die Leichenhallen bleiben weiterhin geschlossen.
4.) Einreise bzw. Rückkehr aus dem Ausland
Um die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 weiter einzudämmen, 
gelten seit dem 11. 4. 2020 spezielle Regelungen zur Einreise bzw. 
zur Rückkehr aus dem Ausland (Corona-Verordnung Einreise-
Quarantäne – CoronaVO EQ). Über die Details wurde an dieser 
Stelle mehrfach berichtet. Die neueste Fassung dieser Verordnung 
vom 16. 5. 2020 ändert zwar nichts an den eigentlichen Quarantä-
neregeln, allerdings wurden die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union sowie Island, das Fürstentum Liechtenstein, Norwegen, die 
Schweiz und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und 
Nordirland grundsätzlich aus der Gebietskulisse herausgenommen, 
es sei denn, die Infiziertenzahl steigt in einem dieser Länder wieder 
über einen bestimmten Quotienten.
Der Wortlaut dieser Verordnung, die jetzt eine Laufzeit bis zum 15. 
6. 2020 hat, kann auf der Homepage der Gemeinde Seckach Home-
page der Gemeinde Seckach (Leben & Wohnen/ Rathaus & Service/ 
Öffentliche Bekanntmachungen) nachgelesen werden.
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5.) Abfallbeseitigung
Auf die in der letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes veröffent-
lichten Hinweise zur korrekten Nutzung der Bioenergietonne wird 
hiermit nochmals ausdrücklich verwiesen.
Darüber hinaus muss leider festgestellt werden, dass die wilden 
Müllablagerungen auch in unserer Gemeinde deutlich zunehmen. 
(siehe Extrabericht)
6.)  Schließung bzw. Wiedereröffnung von Geschäften des 

Einzelhandels usw.
Die Vorschriften über die Schließung von Geschäften, Betrieben 
usw. sind bzw. werden weitgehend aufgehoben; u.a. dürfen die Spei-
segaststätten seit dem 18. 5. 2020 grundsätzlich wieder öffnen. Um 
aber vor allem dort, wo der persönliche Kontakt bereits aufgrund 
der Art der Dienstleistung unvermeidbar ist, das Infektionsrisiko 
für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten, hat das Land 
Baden-Württemberg in mehreren Verordnungen entsprechen-
de Regelungen getroffen. Diese betreffen insbesondere allgemeine 
Schutzmaßnahmen, den Ablauf der Terminvergaben sowie der Da-
tenerhebung, Abstandsregelungen, den Bereich von Hygiene und 
Desinfektion, die Zahlungsabwicklung sowie weitere Maßnahmen 
zum Schutz der Beschäftigten. In der neuesten Fassung vom 16. 5. 
2020 hat der Verordnungsgeber nochmals ausdrücklich hervorge-
hoben, dass Gäste eine Gaststätte nur dann besuchen dürfen, wenn 
sie dem Betreiber folgende Daten vollständig und zutreffend zur 
Verfügung stellen: Name und Vorname des Gastes, Datum sowie 
Beginn und Ende des Besuchs, und Telefonnummer oder Adresse.
Die Corona-Verordnung „Kosmetik und medizinische Fußpflege“ 
sowie die „Corona-Verordnung Gaststätten können auf der Home-
page der Gemeinde Seckach unter der Rubrik „Leben & Wohnen/ 
Rathaus & Service/ Öffentliche Bekanntmachungen) nachgelesen 
werden. Mindestens bis zum 5. 6. 2020 geschlossen zu halten sind 
weiterhin z.B. Kneipen und Bars. Beherbergungsbetriebe, Cam-
pingplätze und Wohnmobilstellplätze dürfen hingegen ab dem 29. 
5. 2020 auch wieder für touristische Zwecke öffnen.
7.)  Regionale Einkaufsplattform „Dein RegioKauf.de“ – ma-

chen Sie mit!
Jetzt ist die Chance da, den Wert unseres einheimischen Gewerbes 
zu erkennen und dessen Leistungen in Anspruch zu nehmen. Un-
terstützen Sie die örtlichen und regionalen Anbieter!
Die gemeinsame Einkaufsplattform der RIO-Kommunen Adels-
heim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach www.dein-
regiokauf.de informiert über die verschiedenen Angebote in den 
Sparten „Genuss und Lebensmittel“, „Gastronomie und Imbiss“, 
„Wohnen und Leben“, „Schreiben und Schenken“, „Elektro und 
Computer“ sowie „Dienstleistungen“. Aus der Gemeinde Seckach 
sind bisher dabei: die Bioland Bäckerei Fritze-Beck, der Getränke-
markt Göttlicher, die Pizzeria Da Maria, der Besen „Zum Kolbe“, 
die Fa. T.O.P. Werbemittel GmbH, die Sparkasse Neckartal-Oden-
wald, die Fa. Andre Vier Trockenbau & Akustik und die Fa. Wallisch 
Elektrotechnik. Liebe weitere Unternehmen und Dienstleister: 
bitte lassen auch Sie sich rasch auf dieser Plattform registrieren! 
Ansprechpartnerin ist Frau Christine Adam von der Werbeagentur 
„Die Werbemacher“, Telefon 06291/ 647258, oder E-Mail c.adam@
die-werbemacher.com.
8.) Einkaufsservice und Gassidienst
Zusammen mit dem ehrenamtlichen Fahrdienst und dem Ver-
ein Zeitbankplus Seckach bietet die Gemeinde seit dem 19. 3. 2020 
einen Einkaufsservice zu den Geschäften in der Gesamtgemeinde 
Seckach sowie einen Gassidienst an. Diese Dienste können von allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern in Anspruch genommen wer-
den, die ihre eigene Wohnung aus gesundheitlichen Gründen nicht 
verlassen können, ihre Wohnung aufgrund von häuslicher Quaran-
täne nicht verlassen dürfen bzw. zu einer Risikogruppe für das neu-
artige Coronavirus gehören.
Die Koordination wurde dankenswerterweise vom Fahrdienst der 
Gemeinde Seckach übernommen. Wer also Hilfe benötigt, kann 
sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr unter 
der Telefonnummer 06292/ 288015 direkt an die Telefonzentrale des 
Fahrdienstes wenden. Dort bekommen Sie auch alle weiteren Erläu-
terungen zur organisatorischen Abwicklung.

9.) Schulen und Kindergärten
Am 4. 5. 2020 startete für jene Klassen, bei denen in diesem oder im 
nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, wieder der Präsenz-
unterricht; die Einzelheiten regelt eine entsprechende Verordnung 
des Kultusministeriums. An den Grundschulen findet seit dem 18. 
5. Präsenzunterricht für die Viertklässler statt; alle übrigen Klassen 
folgen nach den Pfingstferien in einem rollierenden System. Über die 
Einzelheiten werden die Eltern von den Schulen direkt informiert. 
In Sachen „eingeschränkter Regelbetrieb“ in den Kindergärten war 
das Kultusministerium trotz tagelanger vollmundiger Ankündigun-
gen nicht in der Lage, den Kommunen und Kindergärten für den 
ab dem 18. 5. 2020 geplanten Start rechtzeitig den Verordnungstext 
zur Verfügung zu stellen. Vielmehr wurde dieser erst am Samstag(!),  
16. 5. 2020, notverkündet. Die Regelungen besagen, dass die Betreu-
ung weiterhin in erster Linie für die Kinder aus der erweiterten Not-
betreuung sowie für Kinder mit einem vom Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe oder der Leitung der Einrichtung festgestellten beson-
deren Förderbedarf gestattet ist. Neu können nun aber auch weitere 
Kinder betreut werden, sofern noch Aufnahmekapazitäten frei sind. 
Die Höchstgrenze hierfür beträgt die Hälfte der in der Betriebser-
laubnis genehmigten Gruppengröße. Für die Umsetzung müssen 
nun von den Kindergartenleitungen Konzepte entwickelt werden, 
die sich nicht zuletzt an den örtlichen Verhältnissen zu orientieren 
haben. Dass hierbei nicht alle Wünsche erfüllt werden können, ist 
selbstredend. Der Gesundheitsschutz genießt weiterhin Vorrang.
Das Landeskabinett beschloss am 28. 4. 2020, den Kommunen als 
Soforthilfe eine zweite Abschlagszahlung in Höhe von 100 Mio. € zu 
gewähren. Vor diesem Hintergrund hat sich die Gemeinde Seckach 
dazu entschlossen, die Einziehung des Elternbeitrags für den Monat 
Mai vorläufig auszusetzen. Wie schon im April wird der o.g. Abschlag 
auch dieses Mal nicht ausreichen, um die ausgefallenen Elternbeiträ-
ge vollumfänglich zu ersetzen. Über die Frage eines endgültigen Ver-
zichts auf die Elternbeiträge wird entschieden, wenn die endgültige 
Höhe der Finanzhilfen des Landes bekannt ist. Für die Notbetreuung 
sind aber in jedem Fall Elternbeiträge zu entrichten. Aus Kulanz-
gründen werden diese Beträge im Nachhinein abgerechnet.
10.) Notbetreuung
Die erweiterte Notbetreuung kann in begründeten Bedarfsfällen 
seit dem 27. 4. 2020 in Anspruch genommen werden. Über die Vo-
raussetzungen hierfür informiert die Gemeinde Seckach auf ihrer 
Homepage unter der Rubrik „Neuigkeiten“. Dort kann auch das An-
tragsformular heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie im Sin-
ne der Gesundheit Ihrer Kinder, dass mit jeder Inanspruchnahme 
der Notbetreuung grundsätzlich ein erhöhtes Infektionsrisiko ver-
bunden ist. Zur Erhebung von Kindergartenbeiträgen für die Not-
betreuung siehe lfd.Nr. 9.
11.) Alters- und Ehejubiläen
Wegen des allgemeinen Kontaktverbots und weil das Risiko einer 
Erkrankung gerade für ältere Menschen besonders hoch ist, ver-
zichtet die Gemeinde Seckach auch weiterhin auf die persönlichen 
Besuche bei ihren Alters- und Ehejubilaren. Stattdessen werden die 
Glückwünsche und die Ehrengabe nachträglich durch einen Boten 
überreicht.
12.)  Hallen für den Vereinssport, Sportanlagen, Sportstätten, 

öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendräume usw.
Seit dem 11. 5. 2020 dürfen „ungedeckte öffentliche und private 
Sportanlagen und Sportstätten (Freiluftsportanlagen)“ unter stren-
gen Infektionsschutzvorgaben zu Trainings- und Übungszwecken 
genutzt werden. Die wichtigsten Inhalte der entsprechenden Ver-
ordnung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport wurden 
allen Sport treibenden Vereinen und Organisationen von der Ge-
meindeverwaltung mit Mail vom 7. 5. 2020 bekanntgegeben und im 
Mitteilungsblatt vom 15. 5. 2020 veröffentlicht.
WICHTIG: Sport in geschlossenen Räumen ist weiterhin ver-
boten! Sollten die Infektionszahlen aber niedrig bleiben, so behält 
sich die Landesregierung vor, in einem weiteren Schritt auch Sport- 
und Trainingsangebote in Sporthallen und anderen geschlossenen 
Räumlichkeiten unter strengen Auflagen wieder zu ermöglichen. 
Die weitere Entwicklung bleibt also abzuwarten.
Die Spielplätze sind seit dem 8. 5. 2020 wieder geöffnet. Doch 
auch hier gelten strenge Schutzbestimmungen. U.a. dürfen Kinder 
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die Spielplätze nur in Begleitung Erwachsener aufsuchen, der Ab-
stand von 1,5 m ist stets einzuhalten und jeglicher Körperkontakt ist 
untersagt. Außerdem sind Essen und Trinken verboten und es gibt 
für jeden Spielplatz eine zahlenmäßige Obergrenze; entsprechende 
Aushänge wurden durch die Gemeindeverwaltung angebracht.
Hinweis 1:  die Spielplätze an den Grillhütten bleiben geschlossen, 

weil auch der Betrieb der Grillhütten und Grillplätze 
weiterhin untersagt ist.

Hinweis 2:  Auch das Spielgelände im Kinder- und Jugenddorf Klin-
ge wird in den nächsten Wochen weiterhin geschlossen 
bleiben. Zu den Gründen hierfür verweisen wir auf den 
ausführlichen Sachstandsbericht des Vorstands des Kin-
der- und Jugenddorf Klinge e.V., Dr. Christoph Klotz, im 
Mitteilungsblatt vom 1. 5. 2020, Seite 9.

Alle übrigen öffentlichen Einrichtungen wie die Mehrzweckhal-
len, das Hallenbad, die Bolzplätze, der Dorftreff, die Tenne, das Mu-
seum, die Jugendtreffs sowie die Grillplätze und -hütten bleiben 
weiterhin geschlossen.
13.) Verhalten im öffentlichen Raum
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum 5. 6. 2020 nur al-
leine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen sowie eines wei-
teren Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen 
Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern ein-
zuhalten.
14.) Maskenpflicht
Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr müssen zum 
Schutz anderer Personen vor einer Verbreitung des SARS-CoV-
2-Virus
1.  im öffentlichen Personenverkehr, an Bahn- und Bussteigen sowie 

in Flughafengebäuden und
2.  in den Verkaufsräumen von Ladengeschäften und allgemein in 

Einkaufszentren
eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn dies nicht aus medizini-
schen Gründen oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumut-
bar ist oder wenn nicht ein anderweitiger mindestens gleichwertiger 
baulicher Schutz besteht. 
Seit dem 4. 5. 2020 sind die Vorschriften zur Maskenpflicht auch 
bußgeldbewehrt. Anfangsverstöße sollen mit 15 € geahndet werden, 
bei Folgeverstößen können die Behörden bis zu 30 € erheben.
15.) Gesichtsschutzmasken für Seckach
Die Aktion „Gesichtsschutzmasken für Seckach“ ist beendet. Ins-
gesamt wurden von den fleißigen Näherinnen in den vergangenen 
sechs Wochen weit über 1.000 Masken angefertigt! Die offizielle 
Würdigung dieser herausragenden bürgerschaftlichen Aktion wird 
in Bälde stattfinden.
16.) Veranstaltungen und Versammlungen
Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und sons-
tige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen bis mindes-
tens 5. 6. 2020 verboten. Die Untersagung gilt insbesondere auch für 
Zusammenkünfte in Vereinen. Ausnahmen ergeben sich aus dem 
Selbstorganisationsrecht des Landtags und der Gebietskörperschaf-
ten, also z.B. Kreistag und Gemeinderat, sowie im familiären Kreis. 
Diesbezüglich sind Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen 
erlaubt, wenn deren teilnehmende Personen
1.  in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, Groß-

eltern, Kinder und Enkelkinder,
2. Geschwister und deren Nachkommen sind oder
3. dem eigenen Haushalt angehören
sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner 
oder Partnerinnen oder Partner; hinzukommen dürfen Personen 
aus einem weiteren Haushalt.
Eine Arbeitsgruppe auf Landesebene erstellt zurzeit Regelungen 
über eine schrittweise Wiederzulassung kleinerer Veranstaltungen. 
Es muss aber davon ausgegangen werden, dass hierfür umfangrei-
che Schutzvorschriften zu beachten sind wie z.B. eine vorherige An-
meldepflicht oder feste Sitzplätze. Die Anwendung auf Festveran-
staltungen von Vereinen u.ä. ist daher unrealistisch.
Großveranstaltungen wie z.B. Volksfeste, größere Sportveranstal-
tungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, 

Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder Kirmesveranstaltungen sind 
mindestens bis zum 31. August untersagt.
16a.) Gottesdienste
Landesregierung, Kirchen und Religionsgemeinschaften haben am 
29. 4. 2020 vereinbart, dass Gottesdienste und Gebetsveranstaltun-
gen ab dem 4. 5. 2020 unter Maßgaben des Infektionsschutzes wie-
der stattfinden dürfen. Die entsprechende Verordnung des Kultus-
ministeriums erging am 3. 5. 2020 und gilt bis zum 15. Juni 2020. 
Die hiermit verbundenen Erfordernisse werden von den Kirchen 
und Religionsgemeinschaften im Rahmen ihres Selbstorganisa-
tionsrechts umgesetzt und können in der Mitteilungsblattausgabe 
vom 8. 5. 2020 nachgelesen werden. Außerdem wird auf die jeweili-
gen Verlautbarungen der Kirchengemeinden verwiesen.
17.) Generelle Verhaltensweisen
Das Robert-Koch-Institut (RKI) und alle weiteren zuständigen Behör-
den weisen die Bevölkerung nachdrücklich darauf hin, die gängigen 
Hygienemaßnahmen weiterhin regelmäßig zu praktizieren. Grund-
sätzlich gilt im privaten Bereich und in der Öffentlichkeit folgendes:
– zu Hause bleiben, wann immer möglich,
– Zimmer regelmäßig lüften,
– nicht notwendige Reisen absagen oder verschieben,
– möglichst nur für Versorgungsgänge rausgehen,
–  Abstand zu anderen Personen halten (mindestens 1,5 m, mög-

lichst 2 m),
–  private Kontakte auf das Notwendigste reduzieren bzw. Möglich-

keiten ohne direkten/ persönlichen Kontakt nutzen (Telefon, In-
ternet etc.),

–  Risikogruppen durch Familien- und Nachbarschaftshilfe versorgen,
– aktiv Hilfsangebote machen,
–  Umgang mit Erkrankten im Haushalt festlegen (Schlafen und Auf-

enthalt in getrennten Zimmern, Mahlzeiten getrennt einnehmen, 
räumliche Trennung von Geschwisterkindern),

– gemeinschaftliche Treffen/ Aktivitäten absagen,
– enge Begrüßungsrituale vermeiden.
Im Falle von grippeähnlichen Symptomen (Fieber, Atemwegspro-
bleme) bzw. einem begründeten Verdachtsfall (z.B. Kontakt zu er-
krankten Personen) kontaktieren Sie bitte Ihren Hausarzt per 
Telefon. Dieser entscheidet dann in Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsamt über die weiteren Schritte. Gehen Sie bitte nicht selb-
ständig in die Zentrale Notaufnahme der Kliniken, sondern wenden 
Sie sich zunächst telefonisch an Ihren Hausarzt. Besuchen Sie insbe-
sondere auch keine öffentlichen Einrichtungen (z.B. Rathaus) und 
vermeiden Sie Menschenansammlungen.
18.) Weitergehende Informationen und Links
Grundlegende Informationen, FAQs und Tipps finden Sie auf den 
Seiten des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de. Dort gibt es 
eine umfassende Liste mit Fragen und Antworten.
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus: https://
www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
Empfehlungen für Hygienemaßnahmen: https://www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
Informationen finden sich auch auf der Internetseite des Ministe-
riums für Soziales und Integration: https://sozialministerium.ba 
den-wuerttemberg.de/de/startseite/
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet eben-
falls Informationen:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
Informationen zur Situation in der Region hält das Landrats-
amt Neckar-Odenwald-Kreis auf seiner Webseite bereit: https://
www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/
Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_
CoV_2%29-p-5726.html
Und ein letzter Hinweis: die aktuelle Fassung der Verordnung der 
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – Coro-
naVO) kann stets auf der Homepage der Gemeinde Seckach (Leben 
& Wohnen/ Rathaus & Service/ Öffentliche Bekanntmachungen) 
sowie im Schaukasten der Gemeindeverwaltung vor dem Rathaus 
eingesehen werden.
Mit freundlichen Grüßen und „Bleiben Sie gesund!“

Ihre Gemeindeverwaltung Seckach

http://www.rki.de
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_CoV_2%29-p-5726.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_CoV_2%29-p-5726.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_CoV_2%29-p-5726.html
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_CoV_2%29-p-5726.html
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Durchwahlverzeichnis der Gemeindeverwaltung
Anschrift:  Bürgermeisteramt Seckach, Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach
  Tel: 06292/ 9201-0
  Fax: 06292/ 9201-22
  E-Mail: info@seckach.de  
  Internet: www.seckach.de

 Amt Name Tel.Nr. E-Mail Adresse Zimmer
Bürgermeister Herr Ludwig 9201-11 Ludwig@seckach.de 501
Haupt- und Personalamt Frau Kohler 9201-13 Kohler@seckach.de 503
Vorzimmer Bürgermeister, Ordnungsamt,   
Paten- und Partnerschaften Frau S. Weber 9201-10 s.weber@seckach.de 502
Bürgerbüro, Mitteilungsblatt,   
Rentenangelegenheiten Frau Markheiser 9201-12 Markheiser@seckach.de 101
Bürgerbüro, Lokale Agenda Frau Bronner 9201-12 Bronner@seckach.de 101
Standesamt Frau C. Weber 9201-24 Weber@seckach.de 301
Gewerbeamt/ Bestattungswesen/   
Gemeindehallen/ Vereine Frau Reinhart 9201-14 Reinhart@seckach.de 302
Bauamt Herr Bangert 9201-15 Bangert@seckach.de 402
Bauamt Frau Schmitt 9201-19 Schmitt@seckach.de 401
Rechnungsamt Herr Kordmann 9201-18 Kordmann@seckach.de 408
Steuern, Beiträge, Liegenschaften Frau Haaf 9201-26 Haaf@seckach.de 407
Gemeindekasse Frau Keller 9201-16 Keller@seckach.de 409
Wasser-, Abwassergebühren,    
Kindergartengebühren  Frau Leirich 9201-27 Leirich@seckach.de 409
    
Forstrevier Seckach Herr Walzel 06292/1296 Armin.Walzel@neckar-odenwald-kreis.de

Gemeindekindergarten   
Großeicholzheim Frau Göhlich 06293/359 kigagrosseicholzheim@t-online.de

Grundschule Großeicholzheim Frau Herold-Schmitt 06293/8162 poststelle@04139464.schule.bwl.de

Hallenbad Seckach Herr Herold  
 Herr Hörst 06292/423  
    
Seckachtalschule Frau Hampe oder
 Sekretärin Frau Zytke 06292/1642 poststelle@04139452.schule.bwl.de

Wasserversorgung Bauland Herr Bühler 06291/415554 WVBGmbH@gmx.de

Zweckverband „Hochwasserschutz  Einzugsbereich Seckach-Kirnau“
 Herr Frank 9201-50 Frank@seckach.de 303

Mitteilungsblatt:
Veröffentlichungen für das Mitteilungsblatt bitte an folgende Adresse schicken:
mitteilungsblatt@seckach.de

Redaktionsschluss ist grundsätzlich montags, 12 Uhr. Falls ein anderer Redaktionsschluss festgelegt werden muss (z.B. aufgrund eines 
Feiertags), wird dieser rechtzeitig im Mitteilungsblatt bekannt gegeben.

mailto:info@seckach.de
http://www.seckach.de
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30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Reichen-
bach OL und der Gemeinde Seckach – Verschiebung der Part-
nerschaftsbegegnung

Als sich die Seckacher Gäste am 6. Oktober des vergangenen Jah-
res auf dem Reichenbacher Marktplatz von ihren Gastgebern verab-
schiedeten, waren alle Anwesenden schon in großer Vorfreude auf 
die 33. Offizielle Begegnung in diesem Jahr in Seckach. Insbeson-
dere sollte hier am letzten Juniwochenende das 30-jährige Bestehen 
der Partnerschaft gefeiert werden.
Doch nun hat die Coronapandemie alle Hoffnungen auf eine Reali-
sierung dieses Termins zu Nichte gemacht. Zwar traten in der jüngs-
ten Vergangenheit immer mehr Lockerungen der coronabedingten 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft, doch das Gebot 
„Abstand halten“ genießt weiterhin oberste Priorität. Gerade die 
persönlichen Begegnungsmöglichkeiten für die Menschen aus bei-
den Kommunen sind aber eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnis-
se dieser Städtepartnerschaft, was u.a. darin zum Ausdruck kommt, 
dass der Großteil der Gäste stets privat untergebracht wird. Außer-
dem ist zu beachten, dass nicht wenige Beteiligte aus beiden Kom-
munen bereits den älteren Semestern angehören, die bekanntlich zu 
den besonders gefährdeten Personengruppen zählen.
Vor diesem Hintergrund haben sich Bürgermeisterin Carina Dit-
trich und Bürgermeister Thomas Ludwig schweren Herzens dazu 
entschlossen, die 33. Offizielle Partnerschaftsbegegnung auf einen 
späteren Termin zu verschieben, ggf. eben erst im nächsten Jahr 
2021. Die gesamte Bürgerschaft und alle potentiellen Gastgeber 
werden um Verständnis für diese Entscheidung gebeten.

Vandalismus und wilde Müllablagerungen – muss das sein?

Jeder normale Mensch freut sich über gepflegte Ausflugsziele und 
die schöne Natur unseres Odenwaldes und Baulandes. Doch auch 
in „Ausnahmezeiten“ von Corona, wo man geradezu nach dem er-
frischenden Aufenthalt im Freien lechzt, gibt es Menschen aller Al-
tersklassen, die von Zerstörungswut und negativen Gedanken ge-
trieben sind. Ob aus Langeweile, Dummheit, Gedankenlosigkeit 
oder Egozentrik, kann „Normalo“ nicht nachvollziehen. Schade ist 
es allemal, wenn sich Gemeinde und Vereine darum bemühen, der 
Allgemeinheit eine gepflegte Landschaft und gemütliche Ruheplätze 
zu bieten und dann mit Aktionen, wie auf dem Bild zu sehen, „be-
lohnt“ werden.
Neben dem im Bericht über die Schatzsuche (s. Rubrik „Vereine“) 
festgestellten Untaten, musste auch in der Nähe des Waidachsho-
fes wieder eine wilde Müllablagerung festgestellt werden. Konkret 
haben Unbekannte an der Gemeindeverbindungsstraße vom Wai-
dachshof nach Seckach kurz nach dem Waidachswäldchen eine grö-
ßere Menge Bauschutt abgekippt. Doch das ist kein Kavaliersdelikt, 
sondern schädigt die Umwelt und verschandelt das Ortsbild. Au-
ßerdem kostet die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Hinterlas-
senschaften uns alle als Steuerzahler sehr viel Geld. Wir bitten also, 
diese Unsitte zu unterlassen. Hinweise zu den Tätern werden jeder-
zeit vom Ordnungsamt der Gemeinde Seckach entgegengenommen 
und selbstverständlich vertraulich behandelt.

Vandalismus und Müll am Hiffelbachsee

Es kann eigentlich nicht unbeobachtet bleiben, wenn eine solche Men-
ge Bauschutt abgeladen wird!

1940–2020: 80 Jahre Freiwillige Feuerwehr Zimmern
Das Jahr 2020 hätte für den Seckacher Ortsteil Zimmern im All-
gemeinen und für die Kameradinnen und Kameraden der dortigen 
Freiwilligen Feuerwehr im Speziellen eigentlich einen ganz beson-
deren Höhepunkt bereitgehalten, nämlich am Wochenende nach 
Christi Himmelfahrt die zweitägigen Feierlichkeiten zum 80-jähri-
gen Bestehen „ihrer“ Wehr.
Und Grund zum Feiern gibt es wahrlich genug, denn damals wie 
heute sind die Männer und Frauen im „blauen Rock“ stets zur Stelle, 
wenn es darum geht, Hab und Gut sowie Leib und Leben vor Feu-
ersbrünsten oder anderen Unglücken zu bewahren. Darüber hinaus 
ist die Freiwillige Feuerwehr Zimmern aber auch aus dem kulturel-
len Leben des Dorfes nicht wegzudenken, was ebenfalls gewürdigt 
worden wäre.
Die Feierlichkeiten wurden deshalb von Abteilungskommandant 
Siegfried Barth und dem Abteilungsausschuss auch keinesfalls er-
satzlos abgesagt, sondern nur verschoben, wobei ein Termin noch 
in diesem Jahr aufgrund der weiterhin angespannten Coronagefähr-
dungslage eher unwahrscheinlich zu sein scheint.
Gemeinsam feiern ist derzeit also leider nicht möglich, weshalb ein 
Rückblick und die Würdigung der erbrachten Leistungen auf die-
sem Wege erfolgen soll.
Geschichtlich betrachtet dürfte das Kriegsjahr 1940 als Zeitpunkt 
für die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr eher überraschen. 
Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass das Feuerwehrwe-
sen auch in Zimmern eine viel längere Vorgeschichte hat. Das erste 
Zeugnis hierzu findet sich bereits im 16. Jahrhundert, als das main-
zische Oberamt Amorbach mit seiner Kellerei Buchen die Zimmer-
ner Untertanen dazu verpflichtete, bei „Brandnot“, wie es damals 
hieß, Beistand zu leisten. Eine sehr frühe Form von interkommu-
naler Zusammenarbeit lässt sich dann im Jahre 1829 nachweisen: 
das Großherzoglich Badische Ministerium des Innern verfügte, dass 
die Gemeinden Eberstadt, Schlierstadt, Seckach und Zimmern zum 
Zwecke der gegenseitigen Hilfeleistung und der Anschaffung einer 
Feuerspritze eine „Feuerlöschconcurenschaft“ zu begründen hatten. 
Immerhin 26 Jahre hatte dieses Zweckbündnis Bestand, ehe dann 
doch wieder jede Ortschaft den Brandschutz für sich organisierte.
Doch in den folgenden Jahrzehnten zeigte sich landauf, landab, dass 
Pflichtfeuerwehren ganz einfach nicht die Schlagkraft einer sich auf 
Freiwilligkeit gründenden Wehr besitzen. Gleichwohl entwickelte 
sich dieser Prozess aber sehr zäh, weshalb alle Gemeindewehren in 
Deutschland am 3. Oktober 1937 per Reichserlass zu Freiwilligen 
Feuerwehren umfunktioniert wurden. Am 22. September 1940 fand 
dann endlich auch in Zimmern die Gründungsversammlung statt 
und ungeachtet der Kriegswirren traten auf Anhieb 41 Bürger in 
die Wehr ein.



Seite 6  Amtsblatt Seckach  2020 · KW 21

Nach Kriegsende ordnete die amerikanische Militärregierung schon 
im Dezember 1945 an, dass die Feuerwehren ihren Dienst wieder-
aufzunehmen haben und ein Jahr später wurde der Grundsatz der 
Freiwilligkeit erneut deutlich hervorgehoben. Seit dieser Zeit ver-
zeichnet die Geschichte der Zimmerner Feuerwehr einen steten 
Aufwärtstrend. Meilensteine dieser Entwicklung waren in baulicher 
Hinsicht die Maßnahmen zur verbesserten Unterbringung am heu-
tigen Standort des Feuerwehrgerätehauses in den Jahren 1951, 1964 
und 2002, jeweils mit erheblichen Eigenleistungen. Aber auch aus-
rüstungstechnisch ging es voran, denn nach der Beschaffung der 
ersten Motorspritze im Jahre 1960 folgten das erste Tragkraftsprit-
zenfahrzeug im Jahre 1985, der Mannschaftstransportwagen im 
Jahre 2003 und im Jahre 2013 mit der Indienststellung des Staffel-
löschfahrzeugs LF 10/6 das erste Einsatzfahrzeug mit Löschwasser-
beladung.

 Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Zimmern verkörpert ein-
drucksvoll acht Jahrzehnte Feuerwehrgeschichte.
Doch was wären Gebäude und Einsatzfahrzeuge ohne das entspre-
chende qualifizierte und engagierte Personal? Für die vergangenen 
acht Jahrzehnte kann festgestellt werden, dass sich in Zimmern stets 
engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger fanden, die sich in den 
Dienst der guten Sache stellten –möge dies auch in Zukunft so sein. 
Hierzu passt ganz gut, dass die Jugendfeuerwehr Zimmern in die-
sem Jahr auf ihr 35-jähriges Bestehen zurückblicken kann, welcher 
ein Großteil der heutigen Einsatzabteilung entsprang und die bei 
Vergleichswettkämpfen immer wieder durch überragende Erfolge 
von sich reden macht. Da erscheint es nur konsequent, dass diese 
hervorragende Jugendarbeit auch die Einsatzabteilung zu Höchst-
leistungen anspornt, denn die Erringung der Leistungsabzeichen in 
Bronze, Silber und Gold in den vergangenen vier Jahren ist ebenfalls 
eine Leistung, die höchste Anerkennung verdient.
Schließlich sei noch erwähnt, dass die Freiwillige Feuerwehr Zim-
mern auch in das gesellschaftliche Leben des Ortsteils und der Ge-
samtgemeinde Seckach fest eingebunden ist. U.a lädt die Wehr jähr-
lich zum Kerweessen ein, sie veranstaltet immer wieder Tage der 
offenen Tür und sie unterstützt die örtlichen Vereine regelmäßig bei 
ihren Aktivitäten wie z.B. den gemeinsamen Theaterabenden.
Fazit: die Jubelwehr hat ein zünftiges Feuerwehrfest mehr als ver-
dient und deshalb wird sie auch baldmöglichst einen Ersatztermin 
festlegen, wozu die gesamte Bevölkerung schon heute recht herzlich 
eingeladen ist.

Amtlicher Teil
Gemeinderatssitzung 

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Montag, 
den 25. Mai 2020, um 19.00 Uhr in der Seckachtalhalle, Schul-
str. 3 statt.
Um die geltenden Abstandsregelungen aufgrund der Corona-Pande-
mie bestmöglich einhalten zu können, findet die Sitzung wieder in der 
Seckachtalhalle statt. Für die Erfüllung aller hygienischen Standards 
werden wir selbstverständlich Sorge tragen.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil: 
TOP 1  Bekanntgabe eines im Umlaufverfahren gefassten Be-

schlusses
TOP 2 Mobilfunkversorgung in der Gemeinde Seckach
 hier:  Sachstandsbericht und Planungen für den Ortsteil 

Seckach
TOP 3  Beteiligung der Gemeinde Seckach an der Netze BW 

GmbH im Rahmen des Beteiligungsmodells „EnBW ver-
netzt“

TOP 4  Bebauungsplan „Kindertagesstätte Seckach“ im Ortsteil 
Seckach:

  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der 
Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öf-
fentlichkeit) sowie § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Be-
hörden)

TOP 5  Bebauungsplan „Steinigäcker-Gänsberg II“ im Ortsteil 
Seckach – Schaffung von weiteren Wohnbauplätzen:

 hier:  Freigabe der BBP-Entwurfsplanung zur Wiederho-
lung der Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Be-
teiligung der Öffentlichkeit)

TOP 6  eigenwirtschaftlicher Breitbandausbau im Neckar-Oden-
wald-Kreis – Vorstellung des gemeinsamen Vorhabens 
durch die Firma BBV Deutschland GmbH

TOP 7 Bekanntgaben
Anmerkung: Aufgrund der aktuellen Situation wird auf die sonst 
üblichen Tagesordnungspunkte „Anfragen und Anregungen 
der Einwohner zu Angelegenheiten der Gemeinde Seckach“ und 
„Anfragen aus den Reihen der Gemeinderäte“ verzichtet. 
Fragen können aber jederzeit per E-Mail an die Gemeindever-
waltung gerichtet werden (info@seckach.de). 
Die gesamte Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen. 
Die Sitzungsunterlagen können am Montag, den 25. 5. 2020, von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rat-
haus Seckach, Zimmer 503, eingesehen werden. Wegen den aktuell 
gültigen infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus bitten wir um vorherige Terminvereinbarung unter 
Telefon 06292/9201-0.
Außerdem sind die Sitzungsunterlagen auch im Internet unter www.
seckach.de unter „Rathaus & Service/ Gemeindepolitik“ eingestellt.
Zu allen jugendrelevanten Themen besteht nach § 41 a Gemeinde-
ordnung für Jugendliche die Möglichkeit, Ideen und Anregungen 
bis zum Sitzungstag, 16.00 Uhr, per E-Mail – unter Angabe von Na-
men, Alter und Wohnort – an info@seckach.de einzubringen

Ludwig, Bürgermeister

Fundsachen
Folgender Fundgegenstand/-gegenstände wurde/n
In Seckach gefunden: Smartphone
Die jeweilige Fundsache kann auf dem Rathaus in Seckach, Bahn-
hofstr. 30 im Bürgerbüro nach vorheriger Terminvereinbarung ab-
geholt werden.

Altersjubilare
26. 5. Marianne Segieth Seckach 70 Jahre
27. 5. Alfons Schmitt Seckach 70 Jahre
28. 5. Lothar Schmidt Großeicholzheim 70 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 

mailto:info@seckach.de
http://www.seckach.de/
http://www.seckach.de/
mailto:info@seckach.de
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Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr

Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
21.–25. 5. 2020     Dr. H. Nafz, Dr. X. Nafz, Kreuzstr. 15, 74706 Oster-

burken, Tel. 06291/9937
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Donnerstag, 21. 5. 2020:  

Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Freitag, 22. 5. 2020:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5 A, 
74740 Adelsheim 

–  Samstag, 23. 5. 2020:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Sonntag, 24. 5. 2020:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Montag, 25. 5. 2020:   
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt- 
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 26. 5. 2020:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Mittwoch, 27. 5. 2020:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 28. 5. 2020:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Freitag, 29. 5. 2020:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen)

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 

Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.
de. Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben an-
gezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Wei-
tere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Der Schornsteinfeger informiert
Ab Donnerstag, den 28. 5. 2020, wird im Ortsteil Großeicholz-
heim mit der Schornsteinreinigung von folgenden Straßen begon-
nen, Schefflenzerstr. + Röhrigstr. + Am Lenzengarten + Gartenweg 
+ Postweg + Am Rank + Anselm-v-Eicholzheim-Str. + Grabenweg 
+ Bannholzstr. + Am Winterbaum.
Dies ist nur ein informativer Hinweis. Genaue Reinigungstermine 
werden bei Nichtanwesenheit durch Zettelanhang bekannt gegeben 
bzw. können telefonisch abgesprochen werden.

Matthias Weber, Schornsteinfegermeister 
Ortsstr. 53, 74847 Obrigheim-Asbach

Tel.  06262/915006, Fax: 06262/915007

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Sa., 23. 5., Samstag der sechsten Osterwoche
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier am Vorabend
So., 24. 5. – SIEBTER SONNTAG DER OSTERZEIT 
10.30 Uhr Großeicholzheim: Wort-Gottes-Feier
10.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
18.30 Uhr Großeicholzheim: Maiandacht
18.30 Uhr Seckach: Maiandacht
Di., 26. 5., Heiliger Philipp Neri, Priester, (1595) 
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
Mi., 27. 5., Mittwoch der siebten Osterwoche
18.00 Uhr Seckach: Maiandacht gest. von der Kfd
Do., 28. 5., Donnerstag der siebten Osterwoche
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
Fr., 29. 5., Freitag der siebten Osterwoche
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier

Liebe Gemeindemitglieder,
für den Besuch der Gottesdienste sind bis auf weiteres die folgenden 
Regeln einzuhalten:
–  Die Sitzplätze sind begrenzt. Bitte melden sie sich telefonisch wäh-

rend der Bürostunden in den Sekretariaten für den Gottesdienst 
an.

– Der Mindestabstand zwischen den Personen beträgt 2 Meter.
–  Es ist nur möglich bei den markierten Sitzplätzen Platz zu neh-

men.
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–  Kommen sie bitte etwas früher, da die Namen auf der Anmelde-
liste kontrolliert werden. 

–  Ohne Anmeldung ist ein Sitzplatz nur möglich wenn freie Plätze 
zur Verfügung stehen. Im Internet ist die Zahl der Plätze einseh-
bar (www.se-aos.de).

– Ein Mundschutz ist nicht Pflicht, wird aber empfohlen.
–  Bei Krankheit bitte nicht den Gottesdienst besuchen. Es ist wei-

terhin möglich Gottesdienste im Fernsehen und Internet mitzu-
feiern.

–  Die aktuellen Vorgaben entnehmen sie den aushängenden Plaka-
ten vor Ort.

Herzlich Willkommen und vielen Dank für Ihr Verständnis!

Seckach, St. Sebastian
Einladung zur Maiandacht, gestaltet von der kfd Seckach am 
Mittwoch, 27. 5., um 18.00 Uhr – Im Anschluss an die Maiandacht 
besteht die Möglichkeit zum Pizzaessen in der Pizzeria „Da Maria“ 
Anmeldung bis 25. 5. bei Jutta Biermayer, Tel. 1252 

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 24. 5. 2020
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfr. Fränkle 

Großeicholzheim
Sonntag, 24. 5. – Exaudi
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim, Pfr. Stromberger
10.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach, Pfr. Stromberger
11.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim, Pfr. Stromberger

Auf der Homepage www.ev-grosseicholzheim.de steht ab Freitag ein 
Ablauf für einen „Gottesdienst zuhause“ zum Download zur Verfü-
gung. Wer gerne ein Exemplar in Papierform nach Hause gebracht 
bekommen möchte, kann sich beim Pfarramt melden. Ebenfalls auf 
der Homepage gibt es einen täglichen Video-Impuls zur Tageslo-
sung.

Adelsheim
Sonntag, den 24. 5. 2020, Exaudi
  9.30 Uhr Gottesdienst (Bless)

FG Seggemer Schlotfeger e.V.

Vereinsnachrichten

Sommerferienprogramm 2020
Hallo liebe Kinder und Jugendliche, 
sehr geehrte Eltern, Personensorgeberechtigte und Mitbürger der 
Gemeinde Seckach, 
auch unser Sommerferienprogramm wird leider durch die aktuelle 
Coronasituation beeinflusst. 
Eigentlich hätte unsere Planungsphase bereits vor einigen Wochen 
beginnen sollen und wir wären bereits mittendrin, unser seit vielen 
Jahren sehr beliebtes und uns am Herzen liegendes Seckacher Som-
merferienprogramm wieder auf die Beine zu stellen. 
Da sich aber auch zum heutigen Zeitpunkt noch keine verlässliche 
rechtliche Perspektive bietet, auf der wir unsere Vorbereitungen 
stellen können, haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, 
das Sommerferienprogramm für dieses Jahr abzusagen.
Nicht zuletzt verspüren wir alle derzeit in der Bevölkerung, und si-
cherlich ist es auch bei Ihnen so, eine Verunsicherung, woran Sie ihr 
Kind nahezu bedenkenlos teilnehmen lassen können. 
Darum haben wir aber auch entschieden, je nach Verlauf der Pan-
demie und je nachdem welche weiteren Maßnahmen und Regelun-
gen in den kommenden Wochen getroffen werden, nach Möglich-
keit dennoch eine angepasste Ferienaktion für Euch zu organisieren. 
Die FG Seggemer Schlotfeger e.V. stehen dafür bereits in den Start-
löchern und haben fest vor auch kurzfristig eine tolle Aktion auf die 
Beine zu stellen, sofern die Einschränkungen wegfallen oder dies 
dann zulassen werden.

Nähere Information folgen, sobald eine Entscheidung unsererseits 
angepasst an die dann gegebene Situation getroffen wurde.
Wir wünschen Ihnen und vor allem Euch Kindern trotz allem einen 
schönen Sommer und alles Gute. Bleibt gesund! 

Euer Team vom Sommerferienprogramm

Förderverein des Kindergartens Seckach i.G./ 
Kinderturnen Seckach

Unsere Aufnahme zeigt den „Musikbaum“. Wo er steht, wird nicht 
verraten. Findet es selbst heraus!
Familien-Schatzsuche war angesagt: Treffpunkt Kindergarten St. 
Franziskus, wo an der Eingangstür ein Kasten mit „Schatzkarten“ 
und im Vorgarten die erste von acht Stationen aufgebaut ist. Ben ist 
schon in der 2. Klasse und kann lesen. Zusammen mit Mama Cori-
na übernimmt er die Verantwortung für das Ausfüllen der Schatz-
karte, das Lesen der jeweiligen Aufgabenstellung, Hilfestellung für 
die kleine Schwester Lina sowie die Freunde Eliah, Kian und Lena 
bei den gar nicht so einfachen Aufgaben und dem Errechnen des 
Codes, mit dem man die Schatztruhe an der Zielstation knacken 
kann. Alle sind mit Spaß und Feuereifer dabei und jede Begabung 
ist auf dem rd. zweistündigen Parcours durch Seckach gefragt. Denn 
die Aufgaben umfassen nicht nur motorische Fähigkeiten, sondern 
sprechen die musikalische Begabung, die Kreativität, das Kopfrech-
nen, die Biologie und einfach alle Bereiche des menschlichen All-
tags an. Ausgedacht haben sich diese Schatzsuche Corina Amend 
vom in Gründung befindlichen Förderverein für den Kindergarten 
sowie Christine Albert und Sarah Hartel vom Kinderturnen des SV 
Seckach. Zunächst hatten die drei engagierten Damen nur an Secka-
cher Familien gedacht, doch nach dem Testlauf an Muttertag be-
merkten sie, dass auch Familien aus den umliegenden Ortschaften 
gerne auf „Schatzsuche“ gehen. Deshalb wurden die Aufgaben dann 
so umgeschrieben, dass auch Auswärtige den Weg finden können. 
Eine tolle Idee für Familien, die keine Massenaufläufe verursacht 
und allen Spaß macht.
Leider mussten die Drei aber auch schon den ersten „Anschlag“ auf 
ihre familienfreundliche und ehrenamtliche Aktion verkraften und 
den Zielpunkt mit Schatzkiste verlegen, weil zerstörungswütige Ju-
gendliche, die offensichtlich nichts Vernünftiges mit ihrer Freizeit 
anzufangen wissen, die ursprüngliche Zielstation am Hiffelbachsee 

http://www.se-aos.de
http://www.ev-grosseicholzheim.de
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nicht nur für wilde Müllablagerungen missbrauchten, sondern auch 
die Schatzkiste mutwillig geöffnet und geplündert hatten (siehe hier-
zu auch den Bericht über wilde Müllablagerungen und Vandalismus 
in der Rubrik „Gesamtgemeinde“). Noch sind die Initiatorinnen aber 
nicht entmutigt, sondern haben die Schatzkiste anderweitig postiert, 
und werden die nahezu wettersicheren Stationen bis zum Ende der 
Aktion am 15. Juni täglich inspizieren. Zusammen mit der Schatzkis-
te haben sie außerdem einen Briefkasten installiert und würden sich 
über Rückmeldungen und/ oder weitere Anregungen freuen.

Sonstiges
Infos aus Kath. Öffentliche Bücherei St. Sebastian:
Wir sind im Moment in der Vorbereitung, die aufgrund der Coro-
na-Epidemie vorläufig geschlossene Bücherei eingeschränkt wieder 
öffnen zu können. Die Ausleihzeit für alle bisher ausgeliehenen Me-
dien wird vorläufig bis 27 .6. verlängert. Weiteres zum Öffnungster-
min und den Vorgaben zur Benutzung der Bücherei entnehmen Sie 
dann bitte der Presse und den Aushängen.
Für das Büchereiteam:  G. Haas

Alpenverein Schefflenz e.V. 
Tourenabsage 2020
Liebe Wanderfreunde, 
Die Coronavirus-Pandemie ist leider auch inzwischen bei uns an-
gekommen und hinterlässt beängstigende Spuren. Die Eingriffe in 
das tägliche Leben eines jeden Einzelnen von uns sind massiv und 
doch notwendig. Eine Rückkehr in den gewohnten Alltag ist nicht 
abzusehen. 
Im Hinblick auf den vorrangigen Schutz der Gesundheit der Teil-
nehmer, aber auch den unserer Wanderführer, sehen wir uns außer 
Stande, die restlichen für dieses Jahr geplanten Wanderungen durch 
zu führen. Wir bedauern dies sehr und bitten um Ihr Verständnis.

Betreuungsverein Neckar-Odenwald-Kreis e.V.
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – Betreuungsverein 
NOK e.V. muss Vorträge aussetzen
Die Landesregierung Baden-Württemberg hatte Mitte März zahlrei-
che Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus so 
schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. U.a. wurden auch 
kleinere öffentliche Veranstaltungen verboten, so dass der Betreu-
ungsverein zahlreiche – für die erste Jahreshälfte geplante – Vor-
träge absagen musste. Gleichwohl ist die Geschäftsstelle des Betreu-
ungsvereins besetzt. Die Mitarbeiterinnen führen telefonisch oder 
auch per mail Beratungen zu Fragen rund um das Thema Vorsor-
gevollmacht und Patientenverfügung durch. Auch gibt es hier die 
Möglichkeit, Informationsmaterial sowie Formulare für eine Vor-
sorgevollmacht oder Patientenverfügung zu bestellen. Telefonnum-
mer: 06261 842523 oder email an betreungsverein@neckar-oden 
wald-kreis.de.

Die KWiN informiert:
Verschiebungen bei der Müllabfuhr nach Pfingsten!
Aufgrund der Pfingstfeiertage kommt es zu Verschiebungen bei der 
Müllabfuhr.
Die genauen Abfuhrtermine einschließlich der Feiertagsverschie-
bungen enthält für jeden Orts- und Stadtteil der grüne Entsor-
gungskalender von AWN und KWiN, auch abrufbar unter www.
awn-online.de/kalender. Im Entsorgungskalender sind die Symbole 
für nach vorne verschobene Abfuhrtermine rot hinterlegt!
Die KWiN bittet, den Entsorgungskalender bereits vor den Pfingst-
feiertagen genau auf Verschiebungen hin anzuschauen, und nicht 
die oben genannten Abfälle automatisch am üblichen Abfuhrtag be-
reitzustellen.
Ganz besonders wichtig ist an den verschobenen Abfuhrterminen 
die rechtzeitige Bereitstellung der Abfälle, denn die Sammeltouren 
werden nicht nach den üblichen Routen gefahren. Die Abfälle sind 
bis spätestens um 6.00 Uhr am Abfuhrtag an der Grundstücksgren-
ze bereitzustellen. Für später bereitgestellte Abfälle kann eine Ab-
fuhr nicht garantiert werden.

Elisabeth Münch
† 02.05.2020

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer

mit uns verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme in so liebevoller Weise zum

Ausdruck brachten.

Roswitha und Walter Aumüller

Wir suchen zum sofortigen Eintritt KFZ-Mechaniker in unserer 
eigenen Werkstatt in Voll- oder Teilzeit. Sie sollten Kenntnisse im 
LKW-Bereich sowie nach Möglichkeit im Hydraulikbereich haben. 

Ein LKW-Führerschein wäre ebenfalls von Vorteil. 
Wir bieten gute Bezahlung und familiäres Klima.

Bewerbung an schmieg@sls.ag oder telefonisch 06265/8140
Montag bis Freitag von 8.00–16.00 Uhr

Info auch auf Facebook: SLS Transport AG

n Flyer aller Art

n Plakate

n Prospekte

n Visitenkarten

n Briefpapier

n Briefhüllen

n SD-Sätze

n Formulare

n Blocks

n Imagebroschüren

n Programme

n Festschriften

n Bücher

n Vereinszeitungen

n Broschüren

n Trauerdrucksachen

n Gutscheine

n Diplomarbeiten

n Hochzeitskarten

n Hochzeitszeitungen

n Einladungen

n Eintrittskarten

n Mailings

n Aufkleber

n T-Shirts

n Autobeschriftungen

n Banner

n Fahnen

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84

E-Mail: druckerei@henn-bauer.de 
www.henn-bauer.de

mailto:betreungsverein@neckar-odenwald-kreis.de
mailto:betreungsverein@neckar-odenwald-kreis.de


Seite 10  Amtsblatt Seckach  2020 · KW 21

Flyer aller Art Plakate Prospekte Visitenkarten Briefpapier Briefhüllen Logogestaltung SD-Sätze 
Formulare Blocks Textildruck Imagebroschüren Programme Präsentationssysteme Festschriften
Schilder Bücher Vereinszeitungen Broschüren Trauerdrucksachen Gutscheine Kataloge Diplomarbeiten 
Hochzeitskarten Anzeigen Hochzeitszeitungen Einladungen T-Shirts Aufkleber Autobeschriftungen
Fahnen Fahrzeugveredelung Kalender Roll-Ups Postkarten Werbeplanen Großformatdrucke 

74838 Limbach · Neugereut 2
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 · E-Mail: druckerei@henn-bauer.de

Ihr Partne
r rund um 

Grafik und Druck!



KW 21 · 2020 Amtsblatt Seckach  Seite 11 



Seite 12  Amtsblatt Seckach  2020 · KW 21

Suche Lagerhelfer/Hausmeister in Voll- oder Teilzeit.

Bewerbung an schmieg@sls.ag oder telefonisch 06265/8140
Montag bis Freitag von 8.00–16.00 Uhr

Info auch auf Facebook: SLS Transport AG

Besen „Zum Kolbe“
WIR ÖFFNEN WIEDER vorbehaltlich der Regelung in Zeiten von Corona

(Voranmeldungen sind gesetzlich erforderlich – Hygienevorschriften beachten)

Ab 20. Mai bis 14. Juni + Montag, 1. Juni, geöffnet
Vatertags-Spezialkarte – danach bis auf Weiteres alle Sonntage geöffnet!

Öffnungszeiten: Mi.–Sa. ab 16 Uhr; 
Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr · Montag + Dienstag Ruhetag 

Auf Ihren Besuch freut sich das Kolbe-Team
Seckach-Waidachshof · Tel. (06291) 416350 · www.zum-kolbe.de

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag
400 g Schweinegulasch und 
250 g Nudeln 
                                   nur 4,44 €NEU!

Winzersteak vom Schweinerücken 100 g 1.09 €

Rauchfrische Wiener 100 g 1.22 €

Herzhafte Jagdwurst 100 g 1.20 €

Frisch aus dem Rauch: Wacholderschinken
eigene Herstellung 100 g 1.79 €

Feiner Curry-Eier-Salat 100 g 1.19 €

Dt. Vierkantgouda 48 % Fett i. Tr. 100 g 0.88 €

Jetzt zur Spargelzeit!
Probieren Sie unsere verschiedenen Schinken aus eigener Herstellung!

ANGEBOT
VOM 22.5. BIS 28.5.2020
GEMISCHTES HACKFLEISCH 100 g 0,74 €
SCHLEMMERROLLE
gefüllt mit grobem Brät und Kräutern 100 g 1,09 €
Feine, milde LYONER  100 g 1,19 €
MORTADELLA mit Pfefferkörnern 100 g 1,19 €
CHILIFLEISCHKÄSE  100 g 1,09 €
Roter oder weißer 
SCHWARTENMAGEN   100 g 0,99 €
Aus eigener Herstellung 
OCHSENMAULSALAT  100 g 0,94 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Schmitt, Osterburken · Schweine von J. Maurer, Feßbach

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

SPEISEPLAN vom 25.5.–29.5.2020
MO: FLEISCHKÜCHLE mit Salzkartoffeln 
 und Karotten-Erbsen-Gemüse oder Kartoffelsalat 5,99 € 
DI: CORDON BLEU mit Pommes oder Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  PUTENGESCHNETZELTES mit Bandnudeln oder Reis 5,99 €
DO:  LINSEN mit Spätzle und Saitenwürstle 5,99 € 
FR:  BURGUNDERBRATEN mit Knödel 5,99 €

GRILL DIR WAS! MAL ETWAS ANDERES!
T-Bone-Steak · Porterhouse-Steak · Flanksteak

Entrecote-Steak · Hanging-Tender-Steak
… alles vom Rind – lecker… lecker…

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · www.henn-bauer.de

Am Freitag, den 22. Mai 2020,  
bleibt unser Büro geschlossen.

Ab Montag, den 25. Mai, sind wir ab 8.30 Uhr wieder für Sie da.


